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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

82/03 Ärzte Sonstiges Sanitätspersonal

Norm

AVG §3 Z2;

MABG 2012 §38;

1. AVG § 3 heute

2. AVG § 3 gültig ab 01.01.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2011

3. AVG § 3 gültig von 01.01.1999 bis 31.12.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

4. AVG § 3 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Das MABG 2012 enthält zwar keine spezielle Bestimmung zur örtlichen Zuständigkeit für die Erteilung bzw.

Verweigerung der in § 38 MABG 2012 genannten Bewilligungen, ist aber dennoch zur Beurteilung der Frage

heranzuziehen, ob sich die Zuständigkeit nach § 3 Z. 2 AVG richtet, ob also eine Sache vorliegt, die sich auf den Betrieb

eines Unternehmens oder einer sonstigen dauernden Tätigkeit bezieht. Die Beurteilung, ob sich eine Sache auf den

Betrieb eines Unternehmens oder einer sonstigen dauernden Tätigkeit bezieht, richtet sich nämlich nach der den

jeweiligen Gegenstand des Verfahrens bildenden Verwaltungsangelegenheit (Hinweis Erkenntnisse vom 18. März 1994,

90/12/0113, und vom 26. Februar 2016, Ko 2015/03/0004).Das MABG 2012 enthält zwar keine spezielle Bestimmung

zur örtlichen Zuständigkeit für die Erteilung bzw. Verweigerung der in Paragraph 38, MABG 2012 genannten

Bewilligungen, ist aber dennoch zur Beurteilung der Frage heranzuziehen, ob sich die Zuständigkeit nach Paragraph 3,

ZiEer 2, AVG richtet, ob also eine Sache vorliegt, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens oder einer sonstigen

dauernden Tätigkeit bezieht. Die Beurteilung, ob sich eine Sache auf den Betrieb eines Unternehmens oder einer

sonstigen dauernden Tätigkeit bezieht, richtet sich nämlich nach der den jeweiligen Gegenstand des Verfahrens

bildenden Verwaltungsangelegenheit (Hinweis Erkenntnisse vom 18. März 1994, 90/12/0113, und vom 26. Februar

2016, Ko 2015/03/0004).
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